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       JAPANISCHE RECHTSPRECHUNG 
          UND WECHSELTHEORIEN 

                               VON 

                         ICHIRO KOBASHI 

                  ausserordentlicher Professor an der Universitüt Ôsaka. 

I 

   Die Frage nach der Begründung der Wechselverbindlichkeit ist streitig. 

Die dabei entwickelten Lehren werden als die „Wechseltheorien" bezeich-

net. Man unterscheidet vier Theorien: Vertragstheorie, Kreationstheorie, 

Emissionstheorie und Rechtsscheintheorie. Nach der Vertragstheorie, zur 

Begründung der Wechselverbindlichkeit ist ein im Geben und Nehmen der 

Urkunde vollzogener Vertrag erforderlich. Die Kreationstheorie sieht 

dagegen den Grund für die Wechselverbindilichkeit in dem Akt der Aus-

fertigung der Urkunde. Die Emissionstheorie fordert, dass das Papier von 

dem Verpflichteten bewussterweise in den Verkehr gebracht sei. Und 

nach der Rechtsscheintheorie ist regelmâssig ein Begebungsvertrag zwischen 

dem Verpflichteten und dem ersten Erwerber der Urkunde notwendig; 

doch erweckt die Urkunde, wenn sie sich in der Hand des Dritten befindet, 

den Anschein, dass ein Begebungsvertrag vorliegt; auf diesen Anschein 

darf sich der redliche Erwerber verlassen und der Aussteller ist gebunden, 

weil er die Grundlage für das Vertrauen des Erwerbers geschaffen hat. 

   Die gleichartige Frage kehrt bei den anderen Wertpapieren, insbesondere 

bei den Inhaberpapieren wieder. In Deutschland wird daher nach der 

Erzeugung von Verpflichtungen durch Wertpapiere gefragt. Die Lehren 

von dieser Frage werden als die ,Wertpapierrechtstheorien" bezeichnet.
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Auch in den Wertpapierrechtstheorien sind die soeben angegebenen ver-

schiedenen Theorien einander gegenübergestanden. Und hâufig sind die 

Weschseltheorien unter die Wertpapierrechtstheorien subsmiert worden. 

Schon in dem 19. Jahrhundert in Deutschland liess eine Entscheidung 

des ROHG. den Aussteller der Inhaberpapiere auch dann haften, wenn 

die Inhaberpapiere vor der Emission durch Zufall oder durch Diebstahl 

oder Veruntreuung in dritte Hande gelangt waren. T h ô 1, der die Ver-

tragstheorie behauptete, sagte darüber : ,,Man wird bald keinen Anstand 

nehmen, den Satz als ein kaufmânnisches und daher allgemeines Gewohn-

heitsrecht zu bezeichnen........." il B r u n n e r, ein Anhânger der Ver-

tragstheorie, sah den Grund der Haftung des Ausstellers bei unbeabsichtigten 

Auslauf nicht in der Skriptur, sondern in der Sffentlichen Auslobung, indem 

der Aussteller die Massenkreation von Inhaberpapieren dem Publikum an-

kündigte.z' Für diese Gelehrten war also der in der Entscheidung erwâhnte 

Satz wenigstens den Inhaberpapieren eigen. Aber für die Kreationstheorie 

war solche Haftung des Ausstellers der Inhaberpapiere verstândlich, weil 

die Verpflichtung des Ausstellers sich schon mit der Ausfertigung der Papiere 

erzeugte; und derselbe Satz galt auch für die Orderpapiere, insbesondere 

den Wechsel. Darauf hat das BGB. in Kraft getreten. Und §794 Abs. 1 

bestimmt, dass der Aussteller aus einer Schuldverschreibung auf den In-

haber auch dann verpflichtet wird, wenn sie ihm gestohlen worden oder 

verlorengegangen oder wenn sie sonst ohne seinen Willen in den Verkehr 

gelangt ist. Diese Vorschrift scheint der Kreationstheorie die fente Grund-
lage zu liefern. Aber auch die Rechtsscheintheorie beruft sich auf diese 

Vorschrift. Nach der Rechtsscheintheorie, wie sie von E. J a c o b i ver-

teidigt wird, ist ein Vertrag regelmâssig zur Begründung eines Schuldver-

ha.ltnisses erforderlich, und dies gilt ebenso für den Fall der Wertpapiere. 

Zur Verpflichtung aus den Inhaberpapiere ist daher der Begebungsvertrag 

    1) T h 6 1, Das Handelsrecht, Bd. 1, 6. Aufl. (1879) S. 671 Anm. 8. 
    2) B r u n n e r, in Endemanns Hdb. Bd. 2 (1882) S. 167 f. Er sagte a. a. O. S. 167 

Anm. 17: „ In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Rechtsfall ist der Aussteller 
zur Einlüsung verpflichtet, wenn und weil er die Papiere einem Dritten mit dem Auftrage 
übergab, sie für seine Rechnung unterzubringen."



               JAPANISCHE RECHTSPRECHUNG 15 
                   UND WECHSELTHEORIEN 

in der Regel erforderlich. Doch verpflichtet §794 Abs. 1 BGB. den Aus-

steller einer Inhaberschuldverschreibung, auch wenn sie ohne den Bege-

bungsvertrag in den Verkehr gelangt ist. Die letztere Haftung des Aus-

stellers beruht auf der Erzeugung des Rechtsscheines. Und so sollen auch 

die Aussteller der anderen Inhaberpapiere und der Orderpapiere die glei-

chartige Haftung tragen.3? Freilich sagt j a c o b i unter dem Genfer Ein-

heitlichen Wechselrecht so: ,, ...... die Analogie auslandsrechtlicher Bestim-

mungen über Inhaberpapier (in Deutschland die des §794 BGB) ist nicht 

mehr angângig. Die Haftung auf Grund des Papierscheines bildet den 

Kern der wechselrechtlichen Regeln. Sie sind ausschliesslich vom einheit-

lichen W-Recht geregelt, so dass hier das Landesrecht ausgeschaltet ist."" 

Aber vom Standpunkt der Rechtsscheintheorie aus kann whol es nicht 

verneint werden, dass derselbe Rechtssatz ebenso für den Wechsel wie für 

die Inhaberpapiere gilt, soweit es sich uni den Fall des Mangels des Be-

gebungsvertrags handelt. Daher nach der Meinung von j a c o b i, gilt 
regelmâssig die Vertragstheorie, aber ausnahmsweise gegenüber den gut-

glâubigen Dritten wirkt die Rechtsscheintheorie, ebenso bei dem Wechsel 
wie bei den Inhaberpapieren. Und nun wird diese Lehre als die Vertrags-

und Rechtsscheintheorie oder die durch die Rechtsscheintheorie ergânzte 

Vertragstheorie bezeichnet. Ein Brosser Teil des neueren deutschen Schrif-

tums hat sich der Lehre angeschlossen.5' 

   Die japanische Rechtslehre ist streng von den deutschen beeinflusst 

worden. Allerdings in Japan ist auch die anglo-amerikanischen und fran-

zôsischen Rechte studiert worden, und insbesondere zur Zeit nach dem Kriege 

ist die. Untersuchung über das anglo-amerikanische Recht lebhaft. Aber 

der deutsch-rechtliche Grundgedanke ist immer noch nicht aufgegeben. 

So ist der Fall auch in dem Gebiete des Wechselrechts. Auch die japanische 

wechselrechtliche Literatur hat die Wechseltheorien behandelt, wobei die 

   3) J a c o b i, in Ehrenbergs Hdb. Bd. IV 1 (1917) S. 282 ff. 
    4) ,J a c b i, Wechsel- und Scheckrecht (1956) S. 104 Anm. 1. 
    5) Z. B. R e h f e 1 d t, Wertpapierrecht (1950) ; H u e s k, Recht der Wertpapiere, 

6. Aufl. (1954) ; E n n e c c e r u s-L e h m a n n, Schuldrecht (1950) S. 794 ff. ; L a r e n z, 
Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. 2 (1956) S. 277 ff.
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Vertragtheorie, die Kreationstheorie oder die Emissionstheorie behauptet 

worden sind. Zwar ist die Praxis des Wechselverkehrs in Japan nicht 

immer gleich wie dieselbe in Deutschland; z. B. in Japan sind vielmehr 

die eigenen Wechsel üblich, wâhrend die gezogenen Wechsel überwiegend 

in Deutschland sind. Aber die Theorie ist in beiden Lândern nicht anders. 

Sogar ist in Japan bisher das Schriftum wenig, das das Recht der Wertpa-

piere im ganzen zusammenstellt. Sodann sind die Wechseltheorien mehr 
als die Wertpapierrechtstheorien behandelt worden. Auch in der japani-

sche wechselrechtliche Literatur scheint die Vertragstheorie die orthodoxe 

zu sein. Aber auch die Kreationstheorie ist erheblich, trotzdem kein ja-

panisches Gesetzbuch die Vorschriften über den Schuldverschreibungen auf 

den Inhaber hat, die im deutschen BGB. geregelt sind und eine deren die 

Kreationstheorie begründen môge. Einst waren die Anhânger der Emis-

sionstheorie nicht wenig. Neuerdings wird auch die Vertrags- und Rechts-

scheintheorie berücksichtigt. 

   Die Stellungnahme der japanischen Rechtsprechung ist nicht immer 

bestimmt, aber ihre Tendenz findet sich im grossen und ganzen. Im 

folgenden werden einige Entscheidungen der japanischen Gerichte, die von 

den Wechseltheorien sprechen, berichtet. 

                        II 

   In der Begründung der Entscheidung des Landgerichts Osaka vom 

30. Oktober 1903 findet sich folgender Satz : 

     ,,Die Wechselverbindlichkeit ist eine nichtvertragliche Schuld, die 

      nicht durch einen Vertrag, sondern durch das Unterschreiben des 

     Wechselschuldners und durch den gutglâubigen Erwerb seitens. des 

     Wechselglâubigers entsteht." 

Die Entscheindung des Landgerichts Tôkyô vom 17. September 1921 

wurde wie folgt begründet: 

      ,,Es soli sich zwischen den Akt, durch den der Wechselschuldner 

     sich verpflichtet, und die Voraussetzung, durch deren Erfüllung der
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      Erwerber des Wechsels der Wechselglâubiger wird, unterscheiden. 

     Um der Wechselschuldner zu werden, genügt es mit dem Willen 

      der Verpflichtung aus dem Wechsel ihn zu unterschreiben. Und 

      der Wechselglâubiger wird wer das Eigentum an diesem Wechsel 

      erwirbt." 

Die beiden Urteile schliessen sich wohl der Kreationstheorie an; das erstere 

beruht auf die Redlichkeitstheorie, das letztere beruht auf die Eigentums-

theorie. 

    Das japanische Reichsgericht nahm früher die Vertragstheorie an; 

die Urteile des japanischen Reichsgerichts vom 19. Mârz 1901, vom 18. 

Juni 1903 und vom 27. Februar 1905 betrachteten hinsichtlich des Indos-

saments des Wechsels die Begebung der Urkunde als erforderlich. Auch die 

Entscheidung des japanischen Reichsgerichts vom 25. Dezember 1911 nahm 

denselben Standpunkt ein. Sie betraf folgenden Fall: der Beklagte legte 

auf die Rückseite des Wechsels, den er durch eine Indossierung erworben 

hatte, als ein Indossat seine Unterschrift, und bat eine Bank den Wechsel 

zu diskontieren, aber sie nahm es nicht an, weil die Angabe der Wechsel-

summe, die der Aussteller des Wechsels eingeschrieben hatte, war unklar. 

Sodann schickte der Beklagte seinen Angestellten zu den Aussteller, um 

ihn um das Umschreiben der Wechselsumme zu ersuchen; auf seine Bitte 

fertigte der Angestellte des Ausstellers einen neuen Wechsel des gleichen 

Inhalts wie den alten aus und hândigte ihn dem Angestellten des Beklagten 

aus; der letztere liess den alten Wechsel bei dem Aussteller zurück, da er 

glaubte dass der alte Wechsel weggeworfen werden wurde. Darauf verâus-
serte der Angestellte des Ausstellers arglistig dem Klâger diesen alten Wech-

sel. Der Klâger nahm an dem Beklagten als dem Indossaten Regress. 

Das Urteil lautete gegen den Klâger. Seine Begründung sagte : 

      ,,Zur Indossierung des Wechsels ist es erforderlich mit dem Verâus-

      serungswillen das Indossament auf den Wechsel zu setzen, aber 

     nicht schon damit ergibt der Erfolg der Verâusserung des Rechts 

      sich, sondern erst damit, dass der Indossant ausserdem den Wechsel 

     mit den Verâusserungswillen den anderen abgibt, wird der Indos-
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     sierungsakt vollendet und ergibt die Haftung des Indossanten sich. 

     In dem betreffenden Fall legte der Beklagte zwar mit dem Verâus-

     serungswillen auf den Wechsel seine Unterschrift, aber nicht mit 

     dem Verâusserungswillen gab er den Wechsel dem Angestellten des 

     Ausstellers ab. Daher haftet der Beklagte gegenüber dem Klâger 

      nicht." 

   Aber danach ist das japanische Reichsgericht etwas anderen Grundsatz 

anzuerkennen gekommen. Der der Entscheidung des japanischen Reichs-

gerichts vom 16. Dezember 1926 zugrunde liegende Fall war wie folgt. 
Der Beklagte legte seine Unterschrift als der Aussteller und der Annehmer 

auf ein Wechselblankett, und vertraute es dem A mit der Abrede, dass der 

Beklagte selbst das Wechselblankett ausfüllen sollte, wenn es diskontiert 

werden kônnte. Dennoch wider die Abrede füllte A das Wechselblankett 

aus und brachte den Wechsel in den Verkehr. Der Klâger erwarb ihn 

und forderte vom Beklagten die Zahlung des Wechsels. Das Gericht be-

gründete seine Entscheidung, die die Haftung des Beklagten anerkannte, 
mit folgenden Worten : 

     ,,Da der Beklagte das Wechselblankett mit seiner Unterschrift dem 

     A abgegeben bat, ist es anzunehmen, dass er den Gefahr, dass wider 

     die Abrede das Blankett ausgefüllt werden und solcher Wechsel in 

      den Verkehr gelangen muge, voraussehen musste. Daher muss der 

     Beklagte sich gegenüber dem gutglâubigen Erwerber des Wechsels 

      verpflichten." 

Dieselbe Auffassung findet sich in der Entscheidung des japanischen 

Reichsgerichts vom 24. Dezember 1935. Dieses Urteil betraf folgenden Fall. 

A ersuchte den Beklagten auf einen Wechsel ein Indossament zu setzen. 

Der Beklagte legte vorlâufig auf den Rückseite des Wechsels als der In-

dossat seine eigenhândige Unterschrift mit der Abrede, dass er unter seine 

Unterschrift sein Siegel drücken und von neuem dem A den Wechsel ab-

geben sollte, erst wenn A dem Beklagten diesen Wechsel, nachdem A den 
B und den C auf ihn Indossamente setzen liess, wieder bringen wurde. 

Trotzdem verâusserte A . sofort dem Klâger den Wechsel wider die Abrede.
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Der Klâger nahm an dem Beklagten als dem Indossanten Regress. Nun 

in Japan ist das Drücken des Stempel selbst bei der eigenhândigen Unter-

schrift gewôhnlich gewesen. Aber im japanischen Wechselrecht ist zwei 

Arten der Wechselunterschriften gestattet, einerseits die eigenhândige Unter-

schrift und anderseits die auf die sonstige Weise erfolgte Namensunter-

schrift in Verbindung mit dem Drücken des Stempels. Daher im vorlie-

genden Fall hatte die Form der Wechselunterschrift des Beklagten keinen 
Mangel. Das Gericht sagte : „Der Fall war ander als der, in dem der 

Indossat auf den Wechsel seine Unterschrift legte und ihn in die Schublade 

hieinlegte, und inzwischen ein anderer ihn in den Verkehr brachte. Im 

vorliegenden Fall kann es nicht festgestellt werden, dass der Beklagte gar 

keinen Willen, den Wechsel in den Verkehr zu bringen, hatte. Denn gab 

er den Wechsel dem anderen vielmehr auf eigene Gefahr hin ab. Daher 

kann er sich gegenüber dem gutglâubigen Erwerber des Wechsels seiner 

Wechselverbindlichkeit nicht entziehen." In den oben erwâhnten beiden 

Urteile handelte es sich um die Fâlle, in denen die Wechsel den anderen 

mit bestimmten Weisungen anvertraut, von diesen aber treuwidrig be-

geben wurden. Dabei vom Standpunkt der Vertragstheorie aus würde 
die Haftung des Annehmers oder Indossaten des Wechsels verneint. Aber 

das japanische Reichsgericht nahm diese Haftung genenüber dem red-

lichen Erwerber an, weil die Gefahr vorausgesehen worden hâtte.s' Diese 

Auffassung des japanischen Reichsgerichts wird zuweilen als an der Emis-

sionstheorie sich anschliessend bezeichnet. Es ist nicht in dieser Stelle 

zu bestimmen, ob diese Bezeichnung richtig ist oder nicht. Aber die Auf-

fassung ist seither in der japanishen Rechstsprechung überwiegend ge-

worden. Auch zur Zeit nach dem Kriege findet sich dieselbe oder âhnliche 

Auffassung, z. B. in den Entscheidungen des hbchsten Gerichts vom 20. 

Juli 1956, des Landgerichts Tôkyô vom 13. Juni 1957 und des Landgerichts 
Osaka vom 30. April 1957. 

    Indessen sind meiste Entscheidungen der japanischen Gerichte nicht 

    6) Allerdings findet dieselbe Begründung sich shon in der Entscheidung des Ap-
pellationsgerichts Osaka vom 15. Juni 1911.
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weitergegangen, Die Entscheidung des hôheren Gerichts Tôkyô vom 22. 

Juni 1953 betraf folgenden Fall. Der Beklagte gab dem A eine Papiertüte 

in Verwahrung, in der die Wechselblankette versehen nur mit seiner Unter-

schrift eingesetzt waren. Daraus zog A eine Wechselblankett heraus, füllte 

sie aus und brachte den Wechsel in den Verkehr. Der Klager, der redliche 

Erwerber des Wechsels, forderte vom Beklagten die Zahlung des Wechsels. 

Das Gricht sagte darüber: 

      ,,Wenn auch der Beklagte diese Gefahr voraussehen soute, ist solcher 

      Fall nicht gleichartig zu behandeln, wie wenn er selbst einen Wechsel 

     in den Verkehr brachte. Der betreffende Wechsel ist Bine Art der 

     gefalschten Wechsel. Daher verpflichtet der Beklagte sich nicht." 
Und auch die Entscheidung des Landgerichts Osaka vom 27. Februar 1960 

sagte, dass es einen nichtigen Wechsel gab, wenn er nicht aus freien Willen 

des Ausstellers in den Verkehr gelangte. Sie bezog sich auf den Fall, in 

dem ein Wechselblankett versehen mit der Unterschrift des Ausstellers 

gestohlen worden war. 
    Dennoch neuerdings ist eine Entscheidung hervorgekommen, die an 

der Rechtsscheintheorie anzuschliessen scheint. Es ist die Entscheidung 

des hôheren Gerichts Osaka vom 29. Juni 1960. Der Fall, auf den sie be-

zieht, ist wie folgt. Der Stellvertreter der beklagten Aktiengesellschaft 

unterschrieb einen Wechsel und legte ihn in die Schublade des Geschâfts-

zimmers hinein; ihrer Diener stahl den Wechsel und brachte ihn in den Ver-

kehr. Das Gericht nimmt dabei die Wechselverbindlichkeit der Beklag-

ten an. Seine Begründung sagt: 

      ,,Derjenige, der eine Urkunde, die nach der Verkehrsauffassung cin 

      Wechsel zu sein scheint, untergeschrieben und damit den Umlauf 

      der Urkunde als eines Wechsels verangelassen hat, darf sich der 

      Haftung aus dem Wechsel nicht entziehen, auch wenn der Wechsel 

     ohne seinen Willen in den Verkehr gelangt hat." 

Diese Erlauterung entspricht der Rechtsscheintheorie.



                JAPANISCHE RECHTSPRECHUNG 21                    UND WECHSELTHEORIEN 

                       III 

   Welcher Lehre der Wechseltheorien wir uns anhangen, ist für die Frage 

nach dem Mangel des Begebungsvertrags erheblich. Auch in den meisten 

oben erwâhnten Urteilen handelt es sich um die Frage. Wie ist es zu be-

handeln, wenn ein Wechsel ohne den Willen des Wechselerklârenden in 

den Verkehr gelangt? Vom Standpunkt der Vertragstheorie aus wird 

die Haftung des Wechselerklârenden verneint, weil es an dem Begebun ,gs-

vertrag fehlt; dagegen bejahen die Anhânger der Kreationstheorie sie, weil 

die Haftung des Wechseleiklârenden sich schon mit der Unterschreibung 

ergibt. Nach der Emissionstheorie unterscheidet sich etwa der Fall, in dem 

ein Wechsel dem Wechselerklârenden nach der Unterschreibung aber vor 

der Begebung gestohlen und vom Dieb an einen Dritten verâussert wird, von 

dem Fall, in dem ein Wechsel einem anderen mit einer bestimmte Weisung 

anvertraut und vor' diesem treuwidrig begeben wird. Im ersteren Fall 

ist es keine Haftung des Wechselerklârenden, aber im anderen Fall ver-

pflichtet er sich deswegen aus dem Wechsel, weil er den Wechsel bewus-
sterweise in den Verkehr bringt. Und nach der Vertrags- und Rechts-

scheintheorie ergibt sich die Haftung des Wechselerklârenden gegenüber 

dem redlichen Erwerber des Wechsels, auch wenn der Wechsel ohne den 

Begebungsvertrag in den Verkehr gelangt, weil er aus dem Rechtsschein 

haftet. 

   Nun hier handelt es sich in erster Linie um die Vollendung der Wech-

selerklârung. Die Wechselerklârung vollendet sich nach der Begebungs-

theorie mit der Begebung des Papiers, nach der Kreationstheorie schon 

mit der Ausfertigung, und nach der Emissionstheorie mit dem Ausgeben 

des Papiers. Vom Standpunkt der Vertrags- und Rechtsscheintheorie aus 

vollendet die Wechselerklârung ebenfalls mit der Begebung des Papiers; 

und die Haftung aus dem Rechtsschein beruht nicht auf eine Willenser-

klârung, sondern auf eine Ausfertigung als die tatsâchliche Handlung. 

Zwar fragt es sich auch, ob einzeine Wechselakte, d. h. Ausstellung, Indossa-
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ment, Annahme usw., Vertrag oder einseitiger Akt sind. Aber diese 

Frage ist einzeln zu lbsen. Und jeder Wechselakt hat als sein Element 

die Wechselerklârung; die Erklârung ist die Grundlage der Haftung aus 

dem Papier. So ist die erste Aufgabe der Wechseltheorien die Lôsung 

der Frage, wie die Wechselerklârung sich vollendet. 

    Die Willenserklârung ist das Mittel, mit dem der Erklârende seinen 

Willen der Gegenpartei mitteilt; also ist sie eine absichtliche oder wenig-

stens vorsâtzliche Handlung. Der Erklârende verpflichtet sich aus Wil-

lenserklârung, weil er absichtlich oder vorsâtzlich seinen Willen erklârt. 

Und die Willenserklârung vollendet sich erst dann, wenn die Erlârung in die 

Willenssphâre der Gegenpartei hineintritt und unwiderruflich wird. Das 

zeigt sich in dem Rechtssatz, dass eine Willenserklârung, die gegenüber 

einem Abwesenden abgegeben wird, in dem Zeitpunkte wirksam wird, 

in welchem sie ihm zugeht (Art. 97 Abs. 1 japan. BGB., vgl. §130 Abs. 1 

deutsch. BGB.) 7) Dieser Grundsatz der Willenserklârung gilt auch für 

die Wechselerklârung. Die Wechselerklârung richtet sich zuerst nach 

einem bestimmten Wechselempfânger, und sodann, weil der Wechsel ein 

Orderpapier ist, durch ihn nach Dritten. Auch die Wechselerklârung ist 

eine Willenserklârung, die einem Anderen gegenüber abzugeben ist. Daher 

vollendet die Wechselerklârung sich mit ihrem Empfang von der Gegen-

partei oder ihrem Zugang zur Gegenpartei. Wohl ist der Empfang oder 
Zugang der Wechselerklârung nichts anderes als die Begebung des Wech-

sels. Die Begebung des Wechsels ist also zu der Verpflichtung auf Grund 

der Wechselerklârung erforderlich. Insofern hat die Vertragstheorie recht. 

Die Kreationstheorie behauptet, dass die Wechselerklârung schon mit der 

Ausfertigung des Papiers sich vollendet. Aber es ist zweifelhaft. Wie 

die Wechselerklârung auch eine Willenserklârung nach Dritten ist, ist es 

nicht denkbar, dass sie nur mit der Ausfertigung des Papiers, ohne die Be-

gebung, sich vollendet. Schon bei der Willenserklârung, die nach Un-

    7) Es wird hâufig behauptet, dass der Rechtssatz sich auf die Wirksamkeitsvoraus-
setzung im Gegensatz mit der Entstehungsvoraussetzung der Willenserklârung bezieht. Aber 
ich glaube, diese Analyse sei tiberflüssig.
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bestimmten sich richtet, ist irgend eine Art der Abgebung der Erklârung 

erforderlich; noch mehr bei der Wechselerklârung, die nicht nur nach 

Dritten sich richtet. 

    In dem wirklichen Rechtsleben und in einzelnen rechtlichen Erschei-

nungen findet es sich aber die Verantwortlichkeit nach dem, was eine Er-

klârung zu sein scheint, trotzdem keine wirkliche Willenserklârung abgegeben 

ist. M a n i g k führt diese Erscheinungen als Erklârungszurechnung nicht 

vorsâtzlichen Verhaltens aus.s' Es ist verschiedenartig in einzelnen Ver-

kehrsbeziehungen, ob und inwieweit diese Erhebung der Verantwortlichkeit 

anerkannt wird. In meisten Fâlle, in denen diese Verantwortlichkeit des 

Handelnden bejaht wird, ist das, was eine Erklârung zu sein scheint, deswegen 

ihm zuzurechnen, weil er kennen müsste, dass sein Verhalten verkehrs-

mâssig von Dritten als eine gewisse Erklârung angesehen würde. Dieser 

Satz ist auch für den Wechselverkehr anzunehmen. Wenn, in den Fâllen, 

in denen ein Wechsel einem anderen mit einer bestimmten Weisung an-

vertraut und von diesem treuwidrig in den Verkehr gebracht wird, die 

meisten Urteile der japanischen Gerichte die Haftung aus dem Wechsel 

deswegen angenommen haben, weil die Gefahr vorausgesehen worden 

hâtte, so ist dadurch der Satz ausgedrückt. Aber es ist zweifelhaft, ob das 

Bedürfnis des Wechselverkehrs weitere Erhebung der Verantwortlichkeit 

fordert. Zwar verpflichtet das deutsche BGB. den Aussteller einer Schuld-

verschreibung auf den Inhaber, auch wenn sie ohne seinen Willen in den 

Verkehr gelangt ist (§794 Abs. 1 BGB.). Aber diese Vorschrift beruht 

moglicherweise darauf, dass die Schuldverschreibungen auf den Inhaber 

regelmâssig massenhaftig ausgegeben werden und so papiergeldâhnlich sind, 

dass sie nur mit staatlicher Genehmigung in den Verkehr gebracht werden 

dürfen. Es ist zweifelhaft, ob die Vorschrift auch für den Wechsel als Ein-

zelpapier und Orderpapier gilt. Also ist es zu einformig, wenn die Ver-

trags- und Rechtsscheintheorie den Grundsatz, wie es sich nach dem deut-

schen BGB. auf die Schuldverschreibungen auf den Inhaber bezieht, für 

    8) M a n i g k, Das rechtswirksame Verhalten. (1939) S. 208 ff. Seine Ausführung 
ist sehr lehrreich.
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aile Inhaberpapiere und Orderpapiere, für Wechsel und sogar für Aktie9' 

gelten lâsst. In einzelnen Verkehrsgebieten sind die Umstânde verschieden-

artig. J a e o b i sagte über den Wechsel: ,Aus dem Rechtsschein haft 

... der Aussteller nur, wenn er verantwortlich gehandelt hat." Und dabei : 

,,Es handelt sich um objektive Verantwortlichkeit, auch eine unverschul-

dete, so dass der Aussteller haftbar wird, auch wenn er nicht dem Verkehr 

und einem etwaigen zukünftigen Dritterwerb er gegenüber die notwendige 

Rücksicht aus den Auge gelassen hat. Nicht einmal die vorsâtzliche Her-

stellung des W ist schuldhaft, ja nicht einmal rechtswidrig, daher noch 

weniger die fahrlâssige." 10) Doch ist die Verantwortlichkeit immer sub-

jektiv. Selbst die objektive Verantwortlichkeit, wie es von j a c o b i 

genannt wurde, ist subjektiv, weil dazu auch nach seiner Meinung die vor-
sâtzliche Herstellung des Wechsels erforderlich ist. Und die Verantwort-

lichkeit wird regelmâssig dem vorsâtzlich Willenserklârenden zugerechnet. 

Und zwar ist die Begebung des Papiers zu der Wechselerklârung erforder-

lich. Aber entsprechend dem Bedürfnisse des Wechselverkehrs muss der-

jenige, der einen Wechsel einem anderen mit einem bestimmten Weisung 

anvertraut, gegenüber Dritterwerber des Wechsels haften, weil er kennen 

müsste, dass der Wechsel in den Verkehr gebracht würde. Diese Folger-

ung ist dieselbe wie die der Emissionstheorie.' Aber wenn die Emissions-

theorie als das allgemeine Erfordernis zur Wechselverbindlichkeit fordert, 

dass das Papier von dem Aussteller bewussterweise in den Verkehr gebracht 

sei, ist es unverstândlich, wie der Aussteller dadurch haften muss, dass er 

das Papier in den Verkehr bringt. 

   Also die Auffassungen der meisten Urteile der japanischen Gerichte 

sind nach der jetzigen Verkehrsauffassung richtig. Sie sind zuweilen 

wegen der Folgerungen als an der Emissionstheorie anschliessend bezeichnet 

worden, aber sind vielmehr, ich glaube, richtiger als die Emissionstheorie. 

    9) J a c o b i in Ehrenbergs Hdb. IV 1 S. 324 ff. verteidigt die Anwendbarkeit des 
§794 auf Aktien (Inhaber- wie Namensaktien). 

   10) J a c b i, Wechsel- und Scheckrecht (1956) S. 117, 118.
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